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V e r t r a g s r e c h t
Fitnessstudiobeitrag während Lockdown
Die Betreiberin eines Fitnessstudios ist zur 
Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen ver-
pflichtet, welche sie in der Zeit, in der sie 
ihr Fitnessstudio aufgrund der hoheitlichen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der CO-
VID-19-Pandemie schließen musste, von 
einem Kunden per Lastschrift eingezogen 
hat. Dies hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden.

Die Parteien schlossen am 13. Mai 2019 
einen Vertrag über die Mitgliedschaft im 
Fitnessstudio der Beklagten mit einer Lauf-
zeit von 24 Monaten, beginnend ab dem 8. 
Dezember 2019. Der monatliche Mitglieds-
beitrag, der im Lastschriftverfahren einge-
zogen wurde, betrug 29,90 Euro nebst einer 
halbjährigen Servicepauschale. Aufgrund 
der Maßnahmen zur Bekämpfung der CO-
VID-19-Pandemie musste die Beklagte das 
Fitnessstudio in der Zeit vom 16. März 2020 
bis 4. Juni 2020 schließen. Die Monatsbei-
träge für diesen Zeitraum zog sie weiterhin 
vom Konto des Klägers ein. Eine vom Klä-
ger mit Schreiben vom 7. Mai 2020 erklär-
te Kündigung seiner Mitgliedschaft zum 8. 
Dezember 2021 wurde von der Beklagten 
akzeptiert. Mit Schreiben vom 15. Juni 2020 
verlangte der Kläger von der Beklagten die 
Rückzahlung der per Lastschrift eingezo-
genen Mitgliedsbeiträge für den Zeitraum 
vom 16. März 2020 bis 4. Juni 2020. Nach-
dem eine Rückzahlung nicht erfolgte, for-

derte der Kläger die Beklagte auf, ihm für 
den Schließungszeitraum einen Wertgut-
schein über den eingezogenen Betrag aus-
zustellen. Die Beklagte händigte dem Kläger 
keinen Wertgutschein aus, sondern bot ihm 
eine „Gutschrift über Trainingszeit“ für den 
Zeitraum der Schließung an. Dieses Ange-
bot nahm der Kläger nicht an.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, 
dass der Kläger gemäß §§ 275 Abs. 1, § 326 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4, § 346 Abs. 1 BGB 
einen Anspruch auf Rückzahlung der für den 
Zeitraum der Schließung entrichteten Mo-
natsbeiträge hat. Diesem Rückzahlungsan-
spruch des Klägers kann die Beklagte nicht 
entgegenhalten, der Vertrag sei wegen Stö-
rung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 
Abs. 1 BGB dahingehend anzupassen, dass 
sich die vereinbarte Vertragslaufzeit um die 
Zeit, in der das Fitnessstudio geschlossen 
werden musste, verlängert.
Gemäß § 275 Abs. 1 BGB ist der Anspruch 
auf Leistung ausgeschlossen, soweit diese 
für den Schuldner oder für jedermann un-
möglich ist. Rechtliche Unmöglichkeit ist 
gegeben, wenn ein geschuldeter Erfolg aus 
Rechtsgründen nicht herbeigeführt werden 
kann oder nicht herbeigeführt werden darf. 
So liegt der Fall hier. Während des Zeit-
raums, in dem die Beklagte aufgrund der 
hoheitlichen Maßnahmen zur Bekämpfung 
der COVID-19-Pandemie ihr Fitnessstudio 
schließen musste, war es ihr rechtlich un-
möglich, dem Kläger die Möglichkeit zur 
vertragsgemäßen Nutzung des Fitnessstu-
dios zu gewähren und damit ihre vertrag-
lich geschuldete Hauptleistungspflicht zu 
erfüllen.
Bundesgerichtshof,
Urteil vom 04.05.2022 – XII ZR 64/21 –

M i e t r e c h t
Abrechnungsposition „Hausstrom“
Die Abrechnungsposition „Hausstrom“ in 
einer Betriebskostenabrechnung ist for-
mell uniwirksam. Umlagefähig sind gemäß 
§ 2 Nr. 11 BetrKV nur die Stromkosten für 
die Beleuchtung. Dies hat das Amtsgericht 
Hamburg entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall stritten sich 
die Parteien eines Mietvertrags über eine 
Nachzahlung aus der Betriebskostenab-
rechnung für das Jahr 2018. Der Mieter hielt 
unter anderem die Abrechnungsposition 

„Hausstrom“ für unzulässig. Der Vermieter 
sah dies anders und erhob schließlich Klage.

Das Amtsgericht Hamburg entschied zu 
Gunsten des Mieters. Die Abrechnungspo-
sition „Hausstrom“ sei formell unwirksam. 
Denn nach § 2 Nr. 11 BetrKV seien nur die 
Stromkosten für die Beleuchtung umlagefä-
hig. Die Abrechnungsposition „Hausstrom“ 
könne dagegen auch andere Kostenarten 
enthalten, wie etwa der Stromverbrauch 
einer Gemeinschaftsanlage oder sonstige 
Verbrauchsstellen. Sie stelle damit eine po-
tentiell intransparente und damit unzuläs-
sige Mischposition dar. Die Abrechnungs-
position sei für den Mieter nicht prüffähig, 
weil sie nicht erkennen lasse, auf welche 
Verbrauchsstellen die umgelegten Strom-
kosten entfallen.
Amtsgericht Hamburg,
Urteil vom 03.03.2022 – 48 C 320/20 –

V e r w a l t u n g s r e c h t
Einbau von Funkwasserzählern
Der Einbau eines Funkwasserzählers stellt 
keinen unzulässigen Eingriff in das Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung 
dar. Dies hat der Bayerische Verwaltungsge-
richtshof entschieden. 
Die Antragsteller, ein Ehepaar aus dem 
Landkreis Bamberg, wurden im Mai 2021 
unter Anordnung des Sofortvollzugs dazu 
verpflichtet, einem Beauftragten des kom-
munalen Wasserversorgungsunternehmens 
Zugang zu ihrer Wohnung zu gewähren, um 
ihm die Überprüfung und erforderlichen-
falls den Austausch des bisherigen analo-
gen Wasserzählers gegen einen digitalen 
Zähler mit Funkfunktion zu ermöglichen. 
Hiergegen wandten sich die Antragsteller 
mit einem Eilantrag und machten geltend, 
gegen den Betrieb von Funkwasserzählern 
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bestünden datenschutzrechtliche und ge-
sundheitliche Bedenken. 
Nach Ablehnung des Eilantrags durch das 
Verwaltungsgericht erhoben die Antragstel-
ler Beschwerde zum BayVGH. Dieser wies 
die Beschwerde der Antragsteller zurück, 
weil dem Einbau und Betrieb eines Funk-
wasserzählers weder datenschutzrechtliche 
noch gesundheitliche Gründe entgegen-
stünden. 
Der Betrieb eines Funkwasserzählers stelle 
keinen unzulässigen Eingriff in das Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung 
dar. Selbst wenn der Betrieb Rückschlüsse 
auf den Wasserverbrauch einzelner Per-
sonen ermögliche, sei die Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten gerecht-
fertigt. Die Versorgung mit Trinkwasser 
und die Messung des Verbrauchs mittels 
Wasserzähler sei eine zur Daseinsvorsorge 
gehörende gemeindliche Pflichtaufgabe 
und diene dem öffentlichen Interesse. Die 
Verarbeitung der Daten stelle keinen so 
schweren Rechtseingriff dar, dass bei einer 
Gesamtabwägung das Interesse des öffent-
lichen Wasserversorgers an der Nutzung 
der Funkwasserzähler zurückstehen müsse. 
Der Einsatz von Funkwasserzählern könne 
im Hinblick auf das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung sogar als eine be-
sonders schonende Art der Datenerfassung 
angesehen werden, weil er das Betreten von 
privaten Räumen entbehrlich mache. Nach 
derzeitigem Erkenntnisstand entstünden 
durch den Betrieb von Funkwasserzählern 
auch keine unzumutbaren Gesundheitsge-
fahren, weil die Strahlenleistung im Ver-
gleich zu einem Handy um ein Vielfaches 
niedriger sei und die Funkwasserzähler in 
der Regel nicht in unmittelbarer Nähe zu 
den Bewohnern, sondern im Keller an der 
zentralen Hauswasserzuleitung angebracht 
würden. Gegen den nur im Verhältnis zu 
den Antragstellern geltenden Beschluss gibt 
es keine Rechtsmittel.
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof,
Beschluss vom 07.03.2022 – 4 CS 21.2254 –

I n t e r n e t r e c h t
Rheinschiff wirksam bei eBay ersteigert
Das Landgericht Düsseldorf hat entschie-
den, dass das Fahrgastschiff „MS Stadt Düs-
seldorf“ wirksam über die Internetplattform 
eBay gekauft worden ist. Die Veräußerin hat 
das Schiff Zug-um-Zug gegen Zahlung von 
75.050 Euro an den klagenden Ersteigerer 
herauszugeben.
Im August 2020 hatte die Weiße Flotte 
GmbH das Fahrgastschiff „MS Stadt Düs-
seldorf“, das im Binnenschiffsregister des 
Amtsgerichts Duisburg-Ruhrort eingetra-
gen ist, bei eBay zum Kauf gegen Höchst-
gebot bis zum 29.08.2020 angeboten. Das 
Höchstgebot zum Ende der Auktion gab der 
Kläger mit 75.050 Euro ab. Die beklagte Wei-
ße Flotte aus Düsseldorf verweigerte jedoch 
die Herausgabe des Schiffs. Sie meint, die 
eBay-Auktion sei nicht ordnungsgemäß ab-
gelaufen. Wegen einer Sicherheitsfunktion 
bei eBay, die bei Geboten von über 50.000 
Euro zu einer Verifizierung auffordere, hät-
ten potentielle Bieter ihre Gebote nicht ab-
geben können. Ebenso wie ein Grundstück, 
dürfe auch ein Schiff, das im Binnenschiffs-

register eingetragen sei, nicht über eBay 
versteigert werden. Die Versteigerung sei 
unwirksam, weil die Schiffshypothek über 
1,4 Mio. Euro bei der Artikelbeschreibung 
nicht angegeben worden sei.

Das Landgericht hält die Versteigerung 
bei eBay für wirksam und verurteilte die 
beklagte Weiße Flotte GmbH zur Heraus-
gabe. Denn der Kaufvertrag eines einge-
tragenen Binnenschiffes - anders als ein 
Grundstückskaufvertrag - könne ohne Ein-
haltung von Formvorschriften geschlossen 
werden. Der Kaufvertrag sei mit dem Kläger 
als Höchstbietendem zustande gekommen. 
Die beklagte Weiße Flotte könne sich nicht 
nachträglich durch eine Anfechtung wegen 
Irrtums, nämlich wegen der angeblich ver-
gessenen Angabe der Schiffshypothek, von 
dem Vertrag lösen. Schließlich sei auch eine 
Störung der Auktion nicht ersichtlich. Soweit 
einzelne Bieter kein Gebot über 50.000 Euro 
abgeben konnten, beruhe dies auf einer von 
eBay vorgesehenen Verifizierungsfunktion.
Landgericht Düsseldorf,
Urteil vom 12.04.2022 – 8 O 321/20 –

S c h m e r z e n s g e l d r e c h t
Sturz vor Briefkasten wegen Kinderwagen
Wer bei dem Versuch einen Kinderwagen beisei-
tezuschieben, um an die davon blockierten Brief-
kästen zu gelangen, stürzt, hat keinen Anspruch 
auf Schmerzensgeld. Dies hat das Landgericht 
Koblenz entschieden
Die Klägerin und die Beklagte zu 1. haben von 
der Beklagten zu 2. jeweils eine Wohnung in 
einem Mehrfamilienhaus in Bad Neuenahr-Ahr-
weiler angemietet. Zur Hauseingangstür gelangt 
man über einen etwa 4 m² großen Treppenab-
satz, über dem die Briefkästen der Hausbewoh-
ner angebracht sind. Die Beklagte zu 1. stellte auf 
diesem Treppenabsatz regelmäßig einen Kinder-
wagen ab. Die Klägerin behauptete, sie habe am 
06.02.2020 den Buggy zur Seite schieben müs-
sen, um an ihren Briefkasten zu gelangen. Dabei 
sei sie mit dem Ärmel am Griff des Kinderwagens 
hängen geblieben und gegen die Hauswand 
gestürzt, wobei sie sich eine Verletzung an der 
Schulter zugezogen habe. Die Klägerin vertrat im 
Prozess die Auffassung, die Beklagte zu 1. habe 
den Kinderwagen dort nicht abstellen dürfen und 
dadurch die Verletzung fahrlässig verursacht; die 
Beklagte zu 2. habe das als ihre Vermieterin ver-
hindern müssen. Zusammen seien sie wegen der 
Verletzung einer Verkehrssicherungspflicht ver-
antwortlich und schuldeten ihr daher ein Schmer-
zensgeld von mindestens 10.000 Euro. Die Be-
klagten lehnten die Zahlung ab. Sie meinten, der 
Treppenabsatz sei groß genug, um dort einen 
Kinderwagen abzustellen. Außerdem bestritten 
sie den von der Klägerin behaupteten Hergang.
Das Landgericht Koblenz hat die Klage abge-

wiesen. Es stelle keinen Verstoß gegen die Ver-
kehrssicherungspflicht dar, wenn der Kinderwa-
gen auf dem Treppenabsatz vor den Briefkästen 
abgestellt worden sei. Ein allgemeines Verbot, 
andere zu gefährden, gebe es nicht. Es könne 
nicht jeder erdenklichen Gefahr vorbeugend be-
gegnet werden. Sicherheitsmaßnahmen, die jede 
Schädigung ausschließen, seien im praktischen 
Leben nicht erreichbar. Rechtlich geboten – so 
das Gericht weiter – seien vielmehr nur „die Maß-
nahmen, die ein umsichtiger und verständiger, 
in vernünftigen Grenzen vorsichtiger Mensch für 
notwendig und ausreichend hält, um andere vor 
Schäden zu bewahren“. Dagegen sei hier nicht 
verstoßen worden. Das Abstellen eines Kinder-
wagens vor einer Briefkastenanlage begründe 
nicht die naheliegende Möglichkeit, dass jemand 
dadurch zu Schaden komme. Es müsse vernünf-
tigerweise nicht damit gerechnet werden, dass 
sich jemand beim Umstellen eines kleinen Kin-
derwagens verletze. Auf dem Treppenabsatz sei 
ausreichend Platz, um den Buggy gefahrlos bei-
seiteschieben zu können. Weiter erklärte das Ge-
richt, die Klägerin habe den von ihr behaupteten 
Hergang außerdem nicht beweisen können. Da 
sie den Anspruch stelle, müsse sie auch Bewei-
se vorlegen. Es gebe aber keine Zeugen für den 
Vorfall. Eine Vernehmung der Klägerin selbst hielt 
das Gericht im konkreten Fall für kein zulässiges 
Beweismittel.
Landgericht Koblenz,
Urteil vom 16.03.2022 – 4 O 213/21 –

M i e t r e c h t
Keine Umlage von Anmietkosten für 
Rauchwarnmelder
Die Anmietkosten für Rauchwarnmelder 
sind als verkappte Anschaffungskosten zu 
werten und somit nicht auf die Mieter um-
legbar. Dies hat das Amtsgericht Gelsenkir-
chen entschieden.
In dem zugrunde liegenden Fall sollte der 
Mieter einer Wohnung in Gelsenkirchen ge-
mäß der Betriebskostenabrechnung für das 
Jahr 2019 11,16 Euro für die Kosten der An-
mietung der Rauchwarnmelder zahlen. Da 
der Mieter damit nicht einverstanden war, 
kam es zu einer gerichtlichen Auseinander-
setzung mit der Vermieterin.
Das Amtsgericht Gelsenkirchen entschied 
zu Gunsten des Mieters. Zwar fielen die lau-
fenden und auf den Mieter umgelegten Ko-
sten in Bezug auf die Anmietungsgebühren 
der Rauchwarnmelder unter die sonstigen 
Betriebskosten. Jedoch seien diese Kosten 
abzugrenzen von Anschaffungskosten. 
Die Kosten der Anmietung treten faktisch 
an die Stelle von Anschaffungskosten, die 
keine Betriebskosten seien. Es lägen somit 
verkappte Anschaffungskosten vor. Zudem 
handele es sich der Sache nach um die erst-
malige ordnungsgemäße Herstellung der 
Mietsache, die keine Betriebskostenmaß-
nahme sei.
Amtsgericht Gelsenkirchen,
Urteil vom 23.11.2021 – 210 C 174/21 –
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